
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/6/22 86/15/0008
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1987

Index

L94809 Bestattung Friedhof Leichenbestattung Totenbeschau Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art116 Abs2;

B-VG Art118 Abs2;

B-VG Art119;

LeichenbestattungsG Wr 1970 §32;

LeichenbestattungsG Wr 1970 §33 Abs1;

Rechtssatz

Nur durch Gesetze im formellen Sinn kann den Gebietskörperschaften ein Wirkungskreis verp=ichtend übertragen

werden. Der Gemeinderatsbeschluss über die Friedhofsordnung der Stadt Wien vom 18.12.1970 muss daher bei

Abgrenzung des hoheitlichen vom nicht hoheitlichen Verwaltungsbereich des Rechtsträgers der Friedhöfe der Stadt

Wien außer Betracht bleiben.
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